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die EO abgewickelt. Anrecht auf 
die Entschädigung haben aber 
auch Eltern mit Kindern, die ihre 
Erwerbstätigkeit unterbrechen 
müssen, weil die Fremdbetreuung 
der Kinder nicht mehr gewähr-
leistet ist, ebenso Personen, die 
wegen einer Quarantänemass-
nahme ihre Erwerbstätigkeit 
unterbrechen müssen. Die Mass-
nahmen sind vorläufig terminiert 
bis zum 31. Dezember 2021. 

Die EO – eine Erwerbsausfall-
versicherung für schon ziemlich 
viele Fälle. Fast schon eine Mini-
AEV …� H

Die Anfänge der EO gehen in 
die Zeit des Ersten Weltkriegs 
zurück. Die Soldaten wurden für 
die Verteidigung des Vaterlands 
aufgeboten. Für viele Familien 
bedeutete das grosse finanzielle 
Not, weil keine Einkommen mehr 
verfügbar waren. Im Generalstreik 
wurde denn auch die Forderung 
laut nach einer Lohnausfallent-
schädigung für die Wehrmänner. 
Die Forderung scheiterte aber 
am Widerstand der Arbeitgeber-
schaft. Unter dem Vollmachten-
regime beschloss dann der Bun-
desrat Ende 1939 eine Lohner-
satzordnung. Arbeitgeber*innen 
und Arbeitnehmer*innen finan-
zierten die eine Hälfte durch je 
2 Prozent Abgaben auf die Löhne, 
während der Bund für die andere 
Hälfte haftete. Ab Frühling 1940 
erhielten die dienstleistenden 
Wehrmänner erstmals Taggelder. 
Das Modell der Lohnersatzord-
nung erwies sich als sehr erfolg-
reich. So gelang es, unter ande-
rem dank dem Reserventopf der 
EO, nach Kriegsende endlich die 
Einführung der AHV anzugehen. 

Noch hatte die damalige Lohner-
satzordnung aber keine eigene 
Verfassungsgrundlage. Erst 1947 
wurde die notwendige Verfas-
sungsgrundlage geschaffen und 
1952 wurde die EO mit einem 
Bundesgesetz endlich definitiv 
geregelt. 

Seit Ende der 1980er-Jahre wur-
den die Personalbestände der 
Schweizer Armee stark abge-
baut. Es eröffnete sich die Mög-
lichkeit, die EO nun auch für 
andere Zwecke zu nutzen, zum 
Beispiel für die Finanzierung 
des Mutterschaftsurlaubs. 2004 
sagten die Stimmberechtigten 
Ja zu einem Erwerbsersatz wäh-
rend des 14-wöchigen Mutter-
schaftsurlaubs – es hatte 59 (!) 
Jahre gedauert, bis dieser 1945 
in der Verfassung verankerte 
Urlaub endlich umgesetzt wer-
den konnte. Zuständig wurde die 
EO. Weiter ging’s mit Erwerbser-
satz aufgrund familiärer Verpflich-
tungen: In der Volksabstimmung 
vom 27. September 2020 wurde 
die Vorlage für einen zweiwö-

chigen bezahlten Vaterschaftsur-
laub mit 60,3 Prozent Ja-Stimmen 
angenommen. Finanziert wird 
auch dieser Lohnersatz über die 
EO. Die Vorlage ist am 1. Januar 
2021 in Kraft getreten. Und da 
nun das Thema der unbezahl-
ten Care-Arbeit langsam ins 
Bewusstsein der politisch Ver-
antwortlichen dringt, bekommt 
die EO noch eine zusätzliche 
Aufgabe: Seit 1. Juli 2021 haben 
Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit 
unterbrechen oder einschränken 
müssen, um ein gesundheitlich 
schwer beeinträchtigtes Kind zu 
betreuen, Anspruch auf einen 
14-wöchigen Betreuungsurlaub. 
Auch dieser Urlaub wird über die 
EO entschädigt. 

Mit der aktuellen Corona-Krise 
sind weitere strukturelle Män-
gel unseres Sicherungssystems 
zutage getreten: Die Selbstän-
digerwerbenden haben keine 
Arbeitslosenversicherung. Innert 
kürzester Frist wurde die Coro-
na-Erwerbsausfallentschädigung 
geschaffen, auch sie wird über 

Vom Wehrmannsschutz 
zur Erwerbsausfall
versicherung 
Die Erwerbsersatzordnung (EO) schützte mal die Schweizer Wehrmänner, 
wurde dann zur Grundlage für die Alterssicherung, weiter zum Instru-
ment des Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs und schliesslich in der 
Corona-Krise zur generellen Erwerbsausfallversicherung für all jene Leute, 
die sonst durch die Maschen fallen. Fast schon eine Mini-AEVplus: eine 
Erwerbsausfallversicherung für ziemlich viele Fälle.
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